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In der Verwaltungspraxis beherrschen „Online“-Themen und Fragen der 
Steuerung und Organisation die Digitalisierungsdiskussion. Doch ist der 
Zugang zu Online-Diensten der Schlüssel zu einer besseren Verwaltung? 
Di gitalisierung ist ein komplexer Veränderungsprozess, der nicht auf 
fach  unabhängige und fachübergreifende Infrastrukturfragen und die 
Ein führung von Online-Transaktionen reduziert werden darf. Gefragt 
sind Digitalisierungsstrategien für die zentralen Aufgabenbereiche der 
Verwaltung, für die schon im Gesetzgebungsverfahren die Aus wir kun-
gen rechtlicher Regelungen auf den Verwaltungsvollzug mit Digita-
lisierung zu prüfen sind. Für Kommunen bedeutet Digitalisierung auch 
eine Erweiterung der Perspektive von der Digitalisierung der Ver wal-
tung (E-Government) zur Entwicklung und Umsetzung einer Digital  stra-
te gie für die Kommune. Digitalisierung ist Organisations ent wick lung 
und Kommunalentwicklung.
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Fachunabhängige Steuerung 
der Digitalisierung durch den IT-
Planungsrat

Die Steuerung der Digitalisierung durch 
den IT-Planungsrat konzentriert sich auf 
fachunabhängige Infrastrukturthemen. 
Es geht überwiegend um die technische 
Vernetzung der Systeme im föderalen 
Verbund, um fachunabhängige und fach-
übergreifende  IT-Interoperabilitäts- und 
IT-Sicherheitsstandards1  für den Daten-
austausch in der öffentlichen Verwaltung, 
um die Standardisierung von Programm- 
und Datenaustauschschnittstellen und die 
Interoperabilität von Programmen und 
Maschinen, mit denen Verwaltungsan-
wendungen „intelligent vernetzt“ werden 
sollen. 

Der IT-Planungsrat nimmt diese Auf-
gabe in so genannten Steuerungsprojekten 
wahr, die eine besondere Bedeutung für 
die Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und Kommunen haben, wie z.B. die Um-
setzung einer Gesamtstrategie für den Ein-
satz elektronischer Identifizierungs- und 
Signaturverfahren im E-Government (eID-
Strategie), die Umsetzung der Leitlinie für 
Informationssicherheit, die Förderung des 
Open Government und die Einführung 
eines neuen Metadatenstandards für deut-
sche Open-Data-Portale.2 
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noch aufzubauenden Serviceportale von 
Bund, Ländern und Kommunen. Durch 
den Portalverbund sollen Bü rgerinnen, 
Bü rger und Unternehmen erstmals 
ebenenü bergreifend einen schnellen und 
einfachen Zugriff auf Informationen und 
Online-Dienste zu allen Verwaltungsleis-
tungen bekommen. Mit drei Klicks soll es 
möglich sein, elektronische Verwaltungs-
dienste zu erreichen und zu nutzen. 

So wichtig und richtig diese Ziele 
sind: Doch kann der Rückstand allein 
durch den Aufbau eines Portalverbunds, 
der Standardisierung von Anwendun-
gen und der schrittweisen Umsetzung der 
Top-Dienstleistungen aufgeholt werden? 
Ist der Zugang zu Online-Diensten der 
Schlüssel zu einer besseren Verwaltung? 
Werden die richtigen Gestaltungsziele ver-
folgt? Worin liegen Ansatzpunkte für Ver-
besserungen und wie können sie erreicht 
werden? Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, damit die digitale Transforma-
tion zum Besseren gelingen kann? Im vor-
liegenden Beitrag werden diese Fragen aus 
der kommunalen Gestaltungsperspektive 
betrachtet. 

1   Der IT-Planungsrat hat die Aufgabe der Ent wick-
lung und des Betriebs von IT-Standards für den 
Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung 
auf die Koordinierungsstelle für IT-Standards 
(KoSIT) übertragen, die in dem für E-Government 
zuständigen Referat der Freien Hansestadt 
Bremen angesiedelt ist. Vgl. http://www.it-pla-
nungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/Organisation/
KoSIT/Aufbau_der_KoSIT.html

2   Die aktuelle Liste der Steuerungsprojekte des 
IT-Planungsrats kann unter http://www.it-pla-
nungsrat.de/DE/Projekte/Steuerungsprojekte/
Steuerungsprojekte.html abgerufen werden.

In der Verwaltungspraxis beherrschen 
„Online“-Themen und Fragen der Steu-
erung und Organisation die Digitalisie-
rungsdiskussion. Vor allem das schlech-
te Abschneiden Deutschlands in inter-
nationalen Benchmarks wird immer 
wieder als Begründung angeführt, mehr 
Online-Transaktionsdienste anzubieten. 
So wurden mit der Verabschiedung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Deut-
schen Bundestag noch kurz vor Ende der 
Legislaturperiode 2013-2017 die recht-
lichen Weichen gestellt, um durch eine 
bundesstaatliche Zuständigkeit Abhilfe zu 
schaffen. Ziel ist zum einen die Standardi-
sierung von ausgewä hlten E-Government-
Anwendungen, zum anderen die intelli-
gente Verknü pfung der vorhandenen oder 
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Aus kommunaler Sicht fehlt es an Po-
litikfeldanalysen, in denen – aufbauend 
auf interoperablen IT-Architekturen – die 
Potenziale und Bedingungen der Digitali-
sierung für die „arbeitende Verwaltung“ 
analysiert und in Digitalisierungspro-
grammen für Fachverwaltungen umge-
setzt werden. Die Erledigung der Aufga-
ben sollte im Mittelpunkt stehen, aller-
dings auch diese nicht begrenzt auf die 
eigenen Zuständigkeiten, Ressortgrenzen 
und Verwaltungsebenen, sondern unter 
Einbindung aller Beteiligten in die Pro-
zessketten. Verwaltungsprozesse sind als 
Teil von gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wertschöpfungsketten zu sehen, in 
denen die Verwaltung mit ihren Partnern 
oder als Partner die Gewährleistung von 
öffentlichen Aufgaben und Dienstleis-
tungen erfüllt. Für kurze Zeit schien dies 
mit der Entwicklung von digitalen Lö-
sungsansätzen zur Verbesserung der Auf-
nahme, Registrierung und Betreuung von 
Flüchtlingen der Fall zu sein, bis dieser 
Prozess mit dem Nachlassen der öffentli-
chen Aufmerksamkeit auch wieder merk-
lich an Schwung verloren hat. Schon im 
Jahr 2000 mahnte das Memorandum „E-
Government als Schlüssel zur Modernisie-
rung von Staat und Gesellschaft“: „Elec-
tronic Government betrifft das gesamte 
Verwaltungshandeln und darüber hinaus 
politische Prozesse. Neue Bü rgerdienste 
und elektronische Demokratie bilden nur 
die Spitze eines Eisbergs. Angesichts des in 
Deutschland erreichten Standes von mehr 
als vier Jahrzehnten Informationstechnik-
Anwendung in der Verwaltung kann es 
und muss es nunmehr zu einer grundle-
genden Umgestaltung der Verwaltungsar-
beit kommen, gerade auch dort, wo sie fü r 
Außenstehende weniger gut sichtbar ist.“3

Ein nachhaltiger Prozess der Verwal-
tungsmodernisierung durch Digitalisie-
rung kann nur gelingen, wenn unter sys-
tematischer Beteiligung aller Bedarfsträger 
und Anspruchsberechtigten (Stakeholder) 
„intelligente“, digitale Problemlösungen 
für Verwaltungsaufgaben entwickelt und 
unter Anwendung moderner Manage-
mentmethoden eingeführt werden. Aus 
kommunaler Sicht liegen die Herausfor-
derungen in der Digitalisierung der gro-
ßen Genehmigungsverfahren, wie zum 
Beispiel dem Baugenehmigungsverfahren, 
die durch komplexe Datenaustausch- und 
Abstimmungsprozesse zwischen Fachbe-

reichen und hohe Compliance-Anforde-
rungen geprägt sind.

Legislative Steuerung

Einer der prominentesten verwaltungsin-
ternen Kritiker der Digitalisierungspro-
jekte ist der Nationale Normenkontrollrat 
(NKR). Mit zwei Studien zum E-Govern-
ment in Deutschland: „Vom Abstieg zum 
Aufstieg“ (2015) und „Wie der Aufbruch 
gelingen kann“ (2016) werden die On-
line-Angebote in überwiegend kommu-
nalen Verwaltungsportalen untersucht 
und Defizite aufgezeigt: Schwierigkeiten 
im Auffinden und dem Zugang zu Ver-
waltungsleistungen, mangelnde Nutzer-
freundlichkeit, geringe Wahrnehmung der 

Mehrwerte von Online-Angeboten und 
mäßige Zufriedenheit mit der Durchgän-
gigkeit der Prozesse, wenig Verbindlich-
keit.4 Den Grund für diese Misere sieht 
der NKR im mangelnden politischen Wil-
len zu Veränderungen und ineffizienten 
Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen 
im föderalen System.5

Doch ein viel naheliegender Ansatz zu 
Veränderungen, der durch den Normen-
kontrollrat selbst maßgeblich vorangetrie-
ben werden könnte, bleibt unberücksich-
tigt: im Gesetzgebungsverfahren wird zu 
wenig der Einfluss rechtlicher Vorgaben 
auf die Ausgestaltung des Verwaltungs-
vollzugs mit gedacht. Zwar wird der Auf-
wand zur Umsetzung von neuen gesetz-
lichen Regelungen für Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen und die öffentliche 
Verwaltung mit dem Standardkostenmo-
dell geprüft. Ausgeblendet bleibt jedoch 

weitgehend die Frage, wie durch gesetz-
liche Regelungen die Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
beschränkt und damit die Reduzierung 
von Lasten im Verwaltungsvollzug durch 
digitalisierte Verfahren behindert wird. 
Auf Bundesebene steht den Ministerien 
lediglich ein IT-Prüfleitfaden zur Verfü-
gung, mit dem sie die mit einem Gesetz-
gebungsverfahren verbundenen Informati-
onspflichten bewerten sollen, ob sie auch 
elektronisch durchgeführt werden kön-
nen. Doch diese Prüfung greift zu kurz.

Um die Potenziale der Digitalisierung 
für einen besseren Verwaltungsvollzug zu 
nutzen, liegt ein Schlüssel in der systema-
tischen Analyse der Vollzugsbedingungen 

schon im Gesetzgebungsverfahren. Bereits 
vor ihrem Inkrafttreten sollten Gesetze 
in Bezug auf das Verfahren zur Umset-
zung modelliert werden, um präventiv 
rechtliche Hindernisse zu erkennen, die 
zu Vollzugslasten bei Bürgerinnen und 
Bürgern, Unternehmen und in der Ver-
waltung führen. Häufig sind es die im 
Gesetzgebungsprozess nicht hinreichend 
reflektierte Zweckbindung der Datenver-
arbeitung, (Schrift-)Formerfordernisse bei 
der Informationsbeschaffung und Infor-
mationsübermittlung, fehlende gesetzliche 
Verpflichtungen zur Standardisierung des 
Datenaustauschs und fehlende rechtli-
che Grundlagen für die Zusammenarbeit 
(auch über die staatlichen Ebenen hin-

3   Memorandum 2000, S. 11.

4   Nationaler Normenkontrollrat 2015, S. 7 ff.

5   Nationaler Normenkontrollrat 2015, S. 24 ff.

»Aus kommunaler Sicht fehlt es an Politik-
feldanalysen, in denen – aufbauend 
auf interoperablen IT-Archi tekturen 
– die Potenziale und Bedingungen 
der Digitalisierung für die ‚arbeitende 
Verwaltung‘ analysiert und in Digi tali-
sierungsprogrammen für Fach ver wal-
tungen umgesetzt werden.«
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weg), die eine optimale Vollzugsgestaltung 
mit Digitalisierung verhindern. Die Erfah-
rung lehrt: Versuche scheitern regelmäßig, 
nach Inkrafttreten von Gesetzen rechtli-
che Korrekturen zu erreichen, wie z.B. die 
bescheidenen Ergebnisse der grundsätzlich 
sinnvollen Initiativen zum Normenscree-
ning zeigen.6

Aus kommunaler Sicht wäre eine er-
weiterte Prüfpflicht im Gesetzgebungs-
verfahren ein wichtiger Garant für die 
Möglichkeit zum effizienteren Vollzug der 
Gesetze unter Nutzung digitaler Lösungs-
ansätze. Da in Deutschland die Länder 
Hauptträger der öffentlichen Verwaltung 
sind, wären diese Prüfungsinstanzen in 
erster Linie dort zu etablieren. Profitieren 
davon würden vor allem die Kommunen, 
bei denen die (wachsende) Hauptlast des 
Verwaltungsvollzugs liegt. Entsprechend 
sind die Kommunen auch in die Entwick-
lung der Standardprozessmodelle einzu-
binden. 

Prozess- und Organisations-
innovationen 

Leitziele und Handlungsfelder der Pro-
zess- und Organisationsinnovation wur-
den schon 2005 im KGSt-Positionspapier 
„E-Government und Verwaltungsreform: 
Auf dem Weg zur Netzwerkverwaltung“ 
beschrieben. Sie sind heute noch höchst 
aktuell und deshalb nach wie vor wichti-
ge Gestaltungsziele für die Digitalisierung 
der Verwaltung:7 
  das Primat der Benutzersicht und das 

Konzept des Multikanalzugangs 
  die Einführung der Front-Office-/Back-

Office-Organisation und 
  Shared-Service-Center bzw. Leistungs-

netzwerke als zukunftsorientierte Or-
ganisationsform der Leistungsproduk-
tion in einer vernetzten Verwaltung.

Wie steht es um die Umsetzung dieser 
Erkenntnisse vor dem Hintergrund der 
aktuellen Initiativen zum Aufbau eines 
Portalverbunds? Grundgedanke der Ser-
viceorientierung ist es, die Leistungspro-
zesse der Verwaltung konsequent an ihren 
Adressaten, den Bürgerinnen und Bürgern, 
den Unternehmen und gesellschaftlichen 
Gruppen und Institutionen auszurichten. 
Der markanteste Ausdruck dafür ist die 
Bündelung von Verwaltungsleistungen 
nach Lebenslagen bzw. nach Geschäftsla-

gen von Unternehmen. Mit dem Digitali-
sierungsprogramm des IT-Planungsrates 
bekommt dieser Ansatz eine neue Aktua-
lität und erstmals eine realistische Chance, 
im breiten Stil umgesetzt zu werden.8

Die Fixierung auf Online-Prozesse im 
Portalverbund blendet jedoch wichtige 
Erkenntnisse aus der praktischen kom-
munalen Erfahrung wie aus fachwissen-
schaftlichen Diskussionen aus. So führt 
die Verengung der Gestaltungsperspek-
tive auf den Online-Zugang dazu, dass 
die Gesamtheit der Zugangskanäle als 
Erfolgsfaktoren für eine geglückte und 
erfolgreiche Verwaltungs-/Bürger- bzw. 
Verwaltungs-/Unternehmensinteraktion 
aus dem Blickfeld gerät. Eine Multi-Ka-
nal-Strategie öffnet alle Kommunikations- 

und Interaktionskanäle für „Kunden“ 
– den Online- und Social-Media-Kanal 
genauso wie den Telefon- und den Face-
to-face-Kanal. Gerade das Potenzial für 
eine zielgenaue Information zu Verwal-
tungsangelegenheiten durch die Mög-
lichkeit zur persönlichen Nachfrage über 
das Bürgertelefon 115 – unabhängig von 
fachlichen oder regionalen Zuständig-
keiten – wird dabei unterschätzt. Und es 
ist auch falsch, den persönlichen Kontakt 
vor Ort nur als Belastung zu sehen. Auch 
hier kann eine intelligente digitale Ge-
staltung der Bedien- und Beratungssitua-
tion – beispielsweise in Kombination mit 
Online-Terminvereinbarungen, proaktiven 
Vorbereitungen, Self-Service-Terminals, 
Social-Media- oder mobilen Diensten – 
den Gesamtservice erheblich verbessern. 
Dienstleistungsangebote vor Ort machen 
die Verwaltung persönlich erfahrbar und 
tragen zur Legitimation und Identifikati-

on mit dem Gemeinwesen durch eine gute 
Aufgabenerfüllung entscheidend bei. 

Weiterhin beschreibt das Konzept der 
„Spürbarkeit des Verwaltungshandelns“ 
verschiedene Abstufungen in den „Beläs-
tigungen“, die mit Verwaltungsinterakti-
onen verbunden sind. Vom Go-Govern-
ment zum One-Stop-Government (also 
mit nur noch einer Anlaufstelle), über das  
Once-Only-Prinzip (Informationen nur 
noch einmal der Verwaltung zu liefern), 
über die zuvorkommende Verwaltung 
oder die aufsuchende Verwaltung bis hin 
zur No-Stop-Verwaltung – der nicht mehr 
spürbaren Verwaltung.9 

Vor dem Hintergrund der Taxonomie 
unterschiedlicher Belastungen durch Ver-

waltungshandeln fällt auf, dass die aktu-
elle Diskussion zum Portalverbund und 
dem Digitalisierungsprogramm einseitig 
darauf setzt, dass Bürger oder Unterneh-
men mit einem Antrag initiativ werden. 
Sie lenkt die Aufmerksamkeit ab von Lö-
sungsansätzen, mit denen durch eine digi-
tale Vernetzung der Verwaltungsprozesse 
auch über Organisationsgrenzen hinweg 
die Belastungen reduziert werden, etwa 
durch das Vor-Ausfüllen von Antragsfor-
mularen mit Daten aus vorhandenen Ver-

»Häufig verhindern u.a. die im Gesetz-
gebungs prozess nicht hinreichend 
reflektierte Zweckbindung von Daten sowie 
fehlende gesetzliche Verpflichtungen zur 
Standardisierung des Datenaustauschs 
eine optimale Vollzugsgestaltung mit 
Digitalisierung.«

6 Vgl. Kahlen 2015, S. 39 f.

7   Vgl. KGSt 2005. 

8  Digitale.Verwaltung.Jetzt. Das Digitalisierungs-
pro  gramm des IT-Planungsrates, Beschluss vom 
13.10.2016, 21. Sitzung des IT-Planungsrats, ab-
rufbar unter http://www.it-planungsrat.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Entscheidungen/21_
Sitzung/18_Anlage1_Digitalisierungsprogramm.
pdf?__blob=publicationFile&v=2

9 Brüggemeier 2011, S. 30ff.
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fahren und Registern oder dem Beschaf-
fen von Nachweisen durch die für eine 
Entscheidung zuständige Behörde, wie es 
in einigen E-Government-Gesetzen auch 
rechtlich gefordert und ermöglicht wird. 

Damit verbunden ist der Vorschlag – 
ebenfalls nicht neu und schon vor vielen 
Jahren in die Diskussion eingebracht – 
Verwaltungsdienste proaktiv anzubieten 
und nicht darauf zu warten, dass Bürger 
und Unternehmen selbst aktiv werden 
müssen. Warum wird nicht intensiver über 
Push-Dienste in Serviceportalen nachge-
dacht, in denen je nach Lebens- oder Ge-
schäftslage Informationen und Dienste 
proaktiv angeboten werden – sei es, weil 

Ereignisse eingetreten sind, die eine be-
stimmte Verwaltungsleistung nach sich 
ziehen, oder weil die Nutzung einer Leis-
tung auch die Inanspruchnahme weiterer 
nahelegt. No-Stop-Government wäre eine 
antragslose Gewährung von Kindergeld, 
angestoßen durch den Geburtseintrag im 
Personenstandsregister und ohne geson-
derten Antrag mit Geburtsbescheinigung. 
So ließen sich viele Verwaltungsprozesse 
unter dem Aspekt der Belastungen ver-
schlanken. 

Digitale Verwaltungsangebote werden 
nur dann anstelle von analogen genutzt, 
wenn sie einen eindeutigen Nutzen, eine 
spürbare Entlastung bzw. eine Verbesse-
rung an Komfort, Lebens- oder aus Sicht 
der Beschäftigten auch an Arbeitsqualität 
bieten. Dazu gehört, dass sich digitale Ver-
waltungsangebote an der Lebenswirklich-
keit orientieren, dass sie mobil und über 

alle Kommunikationskanäle erreichbar 
sind, Lebenslagen und komplette Wert-
schöpfungsketten abbilden und am bes-
ten mit den Beteiligten und Interessenten 
gemeinsam entwickelt werden. Damit 
Mehrwerte bewusst und nachvollziehbar 
werden, ist ein professionelles, alle Phasen 
begleitendes Marketing notwendig. 

Perspektivenerweiterung: vom 
E-Government zur Digitalen 
Agenda

Für Kommunen bedeutet Digitalisie-
rung eine Erweiterung der Perspektive 
von der Digitalisierung der Verwaltung 
(E-Government) zur Entwicklung und 

Umsetzung einer Digitalstrategie für die 
Kommune. Sie betrifft die Gestaltung al-
ler Bereiche der lokalen Gemeinschaft und 
Daseinsvorsorge: den Wirtschafts- und 
Bildungsstandort, Kultur, Mobilität, Ge-
sundheit und das soziale Zusammenleben. 

Für kommunale Führungs- und Fach-
kräfte bedeutet dies einen Wandel des 
Rollenverständnisses. Neben der aktiven 
Beteiligungs- und Treiberrolle haben sie 
vor allem die Aufgabe, Rahmenbedingun-
gen für eine offene Zusammenarbeit zu 
schaffen, innovative Lösungsansätze zu 
ermöglichen, Initiativen zu moderieren 
und zu orchestrieren und zwar im Dialog 
mit Bürgern, örtlichen Organisationen 
und der Wirtschaft. Es geht um eine ganz-
heitliche Kommunalentwicklungs- und 
Infrastrukturpolitik, in die Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft eingebunden sind. Der 
Digitalisierungsgrad wird immer mehr 
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zum entscheidenden Standortfaktor. Die 
damit verbundenen Aufgaben wahrzuneh-
men, ist unter den gegebenen personellen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen eine große Herausforderung. 

Ebenenübergreifende 
Zusammenarbeit

Digitalisierung unterstützt die Vernetzung 
und die Zusammenarbeit über Fach- und  
Zuständigkeitsgrenzen, über Organisa-
tions- und Gebietsgrenzen sowie über 
staatliche Handlungsebenen hinweg. Sie 
ermöglicht die Zusammenarbeit in öffent-
lichen und öffentlich-privaten Leistungs-
netzwerken (Leistungsnetze, Shared Servi-
ces).10

Der Wille zu einer engeren Zusam-
menarbeit ist durchaus auf allen Ebenen 
erkennbar. Warum hapert es dennoch an 
der Umsetzung? Ein Grund ist, dass unter 
den gegebenen vergabe-, steuer- und wett-
bewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen 
immer wieder neu über die Zulässigkeit 
und die Rahmenbedingungen der Zu-
sammenarbeit von öffentlichen (Gebiets-) 
Körperschaften entschieden werden muss. 
Es fehlt an einem institutionellen, recht-
lich-organisatorischen und betrieblichen 
Rahmen für die Umsetzung von gemein-
samen Vorhaben – interkommunal und 
Ebenen übergreifend. Shared Service Cen-
ter wurden im interkommunalen Kontext 
nur vereinzelt realisiert.11 Gründe für die 
geringe Verbreitung dieser durch Digitali-
sierung erst möglichen Organisationsform 
sind noch zu erforschen.

Ebenenübergreifend ist der IT-Pla-
nungsrat als institutioneller Rahmen der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern etabliert (mit einer Gast-Rolle 
für die Kommunen als Teil der Länder, 
vertreten durch die Kommunalen Spit-
zenverbände). Doch die Steuerungskom-
petenz des IT-Planungsrats wird immer 
wieder als zu schwach kritisiert, weshalb 
mit der Einrichtung einer Föderalen IT-
Kooperation (FITKO) und neuen Finan-
zierungsregeln Abhilfe geschaffen wer-
den soll. Es kommt aber nicht nur auf 
eine starke Steuerung an, sondern auch 

10 Vgl. z.B. Köhl et al. 2014.

11 Vgl. z.B. Schuppan 2012.

»Die aktuelle Diskussion zum Portalverbund 
und dem Digitalisierungsprogramm 
setzt einseitig darauf, dass Bürger oder 
Unternehmen initiativ werden. Sie lenkt 
die Aufmerksamkeit ab von proaktiven 
Lösungsansätzen, etwa durch das Vor-
Ausfüllen von Antragsformularen mit 
Daten aus vorhandenen Verfahren und 
Registern.«
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auf eine schlagkräftige Umsetzung. Be-
zogen auf die für die Umsetzung der Di-
gitalisierungsvorhaben verantwortlichen 
IT-Dienstleister fehlt ein Föderaler IT-
Dienstleisterverbund (FITDV), eine Insti-
tution, mit der die Zusammenarbeit und 
arbeitsteilige Aufgabenerledigung in der 
Umsetzung koordiniert und organisiert 
werden kann, um die Entscheidungen des 
IT-Planungsrats effektiv, zügig und vor al-
lem deutschlandweit flächendeckend um-
zusetzen. Im föderalen System kann diese 
Institution nur ein Leistungsnetzwerk der 
organisatorisch selbständigen IT-Dienst-
leister von Bund, Ländern und Kommu-
nen sein. Nur so kann im föderalen Sys-

tem eine schlagkräftige und interoperable 
Umsetzung von übergreifenden Vorhaben 
effektiv garantiert werden. 

Fazit

Digitalisierung ist ein komplexer Verän-
derungsprozess, der nicht auf fachun-
abhängige und fachübergreifende Infra-
strukturfragen oder die Einführung von 
Portalanwendungen und Online-Trans-
aktionen reduziert werden darf. Gefragt 
sind Digitalisierungsstrategien für die 
zentralen Aufgabenbereiche der Verwal-
tung, für die schon im Gesetzgebungsver-
fahren die Auswirkungen der gesetzlichen 
Bestimmungen auf den Verwaltungsvoll-
zug zu prüfen sind. Digitalisierung ist ein 
ganzheitlicher Prozess, der die Verwal-
tungsorganisation und das kommunale 
Gemeinwesen umfasst. Digitalisierung ist 
Organisationsentwicklung und Kommu-
nalentwicklung zugleich. Digitalisierung 
ist auch nur als ein nachhaltig angelegter 
Prozess erfolgreich und nicht mit Quick-

Engel, Praktische Herausforderungen für das Gelingen der digitalen Verwaltungs transformation aus kommunaler Sicht

Win-Projekten erreichbar. Kommunen 
sind deshalb gut beraten, zwar zügig zu 
beginnen, aber die Entwicklung einer 
Strategie, einer Digitalen Agenda, nicht zu 
vergessen, Ziele zu definieren und in lang-
fristigen Programmen, nicht in kurzfristi-
gen Projekten zu denken. 
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Qualifikationsoffensive 
E-Government

Dagmar Lück-Schneider

Der Beitrag geht, indem er sich im Wesentlichen auf zwei zum Thema 
vorliegende wissenschaftliche Studien beruft, davon aus, dass die 
Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung auf die zunehmende 
Digitalisierung ihrer derzeitigen Leistungsangebote sowie neu ent-
stehende Aufgabenfelder durch den gegenwärtigen, gravierenden ge-
sellschaftlichen Wandel unzureichend vorbereitet sind und werden. 
Entsprechend wird die Notwendigkeit einer Qualifikationsoffensive in 
Anlehnung an frühere Forderungen erneut postuliert. Erforderliche in-
haltliche Qualifikationsbedarfe werden nur gestreift. Ausführlich wird 
aufgezeigt, dass die derzeitige Aus- und Weiterbildungslandschaft 
sowohl aufgrund des Fachkräftemangels als auch aufgrund struk-
tureller Gegebenheiten für eine solche Offensive nicht gut vorbe-
reitet ist. Abschließend werden entlang der analysierten Mängel 
Handlungsbedarfe für die Politik abgeleitet.

Verwaltung und Management
23. Jg. (2017), Heft 4, S. 190-196

Lösungen oft nicht nur eine schnellere Be-
arbeitung zu realisieren, sondern zugleich 
eine Qualitätssteigerung durch vermehrte 
Servicequalität, Transparenz und Partizi-
pation realisierbar. Bei Notwendigkeiten 
in der Anpassung der technischen Rah-
menbedingungen sind bei der Bewertung 
des hierfür erforderlichen Aufwandes 
auch Vorteile für andere Aufgabenfelder 
mit einzubeziehen. Ist das Gewünschte 
im Rahmen der geltenden Gesetze nicht 
möglich, ist zu prüfen, inwieweit eine An-
passung der Gesetze sinnvoll ist. Je nach 
Ausgang der Prüfung ist eine Anpassung 
anzustoßen.

Diese Veränderungen werden zu einer 
Reduzierung des Personalbedarfs, insbe-
sondere in den stark automatisierungsfä-
higen Segmenten, führen. Der Aufwand 
für Datenerfassungen kann durch geziel-
ten Datenabruf oder die Einbeziehung 
von „smarten“ Bauteilen (z.B. automa-
tische Messdatenübertragung) drastisch 
zurückgehen, Ablage- und Suchtätigkeiten 
können entfallen oder stark beschleunigt 
werden. Insgesamt werden Inkonsisten-
zen im Datenbestand reduziert und damit 
auch der Aufwand zur Konsolidierung 
fehlerhafter Daten. In etlichen Fällen wird 
eine durchgängige Automatisierung reali-
sierbar sein. Dabei liegt derzeit aufgrund 
des demografischen Wandels ein einmali-
ges Zeitfenster für eine gezielte Automa-
tisierung der öffentlichen Verwaltung vor, 
weil viele Beschäftigte in den nächsten 
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Dabei geht es bei E-Government dar-
um, generell höhere Digitalisierungsgrade 
bei der Erbringung öffentlicher Verwal-
tungsaufgaben zu erreichen. Der Blick 
auf online bereit gestellte Angebote ist 
jedoch zu eng.2 Überflüssige Abläufe in 
der öffentlichen Verwaltung sollten, auch 
zur Stärkung des Standortes Deutschland, 
vermieden werden. Reorganisations- und 
Automatisierungspotenziale sollten im-
mer dann ausgeschöpft werden, wenn 
sie zu einer kostengünstigeren, mindes-
tens gleichwertigen Lösung führen. Selten 
werden daher vorhandene Abläufe digital 
nachgebildet, da die IT-Unterstützung zu-
meist völlig neue Möglichkeiten der Ar-
beitsorganisation und -teilung eröffnet. 
Das kann organisationale Neuzuschnitte 
mit sich bringen. Dafür ist mit den neuen 

1   So enthält das 2013 in Kraft getretene 
E-Government-Gesetz etliche Umsetzungs ver-
pflich tungen. Diese lassen sich gebündelt in der 
vom BMI herausgegebenen Übersicht über die 
Umsetzungsverpflichtungen aus dem Gesetz 
zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften 
abrufen unter: http://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/
Kurzmeldungen/2013/umsetzungsverpflichtung-

Ausgangslage
Zunehmend rückt das Thema Digitalisie-
rung  durch Medien- und Pressebeiträge 
in den Fokus der Öffentlichkeit und er-
gänzt damit immer wieder geäußerte Ent-
bürokratisierungsforderungen. Auch in 
der Verwaltung, die ihr Handeln stets an 
Gesetzen ausrichtet, hat das Thema ver-
mehrte Aufmerksamkeit bekommen. Dies 
hängt sowohl mit den seit 2013 gesetzlich 
festgeschriebenen Fristen zur Digitalisie-
rung zusammen1 als auch mit den inzwi-
schen juristisch wie technologisch zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, ehe-
mals mit Schrifterfordernissen versehene 
Dienstleistungen nunmehr medienbruch-
frei realisieren zu können. 

egov.pdf;jsessionid=E80AD1EA5F9A384B2FEB53
01B0930EA0.2_cid364?__blob=publicationFile. 
Etliche Bundesländer haben ihrerseits für ihre 
Zuständigkeitsbereiche nachgezogen und eigene 
E-Government-Gesetze erlassen, in die ebenfalls 
Umsetzungsfristen aufgenommen wurden.

2   Diese Angebote bergen eigene Risiken und müs-
sen immer auch unter dem Aspekt der Akzeptanz 
der Zielgruppe gesehen werden (vgl. Fromm et 
al., 2015, S. 22).
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Jahren aus dem aktiven Dienst ausschei-
den.

Für alle anderen Beschäftigten und die 
nachfolgenden Generationen stellt sich 
jedoch ein erhebliches Qualifikationspro-
blem. Für die bisherigen Kräfte dürften 
etliche bisherige Kundenkontakte entfal-
len, ausführende Tätigkeiten (z.B. entfal-
len Erfassungen) werden zurückgehen, 
kontrollierende (z.B. Statistiken erstellen, 
um auffällige Vorgänge zu bemerken) 
werden zunehmen. Die Fähigkeit, sich 
Neues anzueignen und sich an neue Rah-
menbedingungen anzupassen, wird immer 
wichtiger werden. Weiterbildungen müs-
sen hier helfen, Ängste vor der Bewälti-
gung der neuen digitalen Anforderungen 
und dem damit verbundenen Wandel zu 

nehmen. Coaching-Programme sollten 
für die Übergangsphasen am Arbeitsplatz 
berücksichtigt werden. Hierfür, aber auch 
für Programme, die auf die Bevölkerung 
ausgerichtet sind, wird Personal benötigt. 

Nicht erst bei Neueinstellungen sollte 
die Fähigkeit, sich schnell veränderten Si-
tuationen anpassen zu können, als wich-
tige Grundvoraussetzung gelten. Schon 
für die Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber für Ausbildungs- und Studien-
gänge für die öffentliche Verwaltung sollte 
dies gelten. Und in diesen Ausbildungswe-
gen sollten auch Grundlagen für das Er-
kennen von Modernisierungspotenzialen 
gelegt werden. Dazu gehören auch infor-
mationstechnologisches Grundlagenwis-
sen und Grundverständnis.

Durch den beschleunigten, sich der-
zeit und künftig abzeichnenden techno-
logischen Wandel auch außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung entstehen für 
diese zudem gänzlich neue Aufgaben und 
Personalanforderungen. So werden für 
den Arbeitsmarkt und das soziale Zu-

sammenleben neue intelligente Konzepte 
zur Vermeidung zu erwartender sozialer 
Spannungen benötigt (z.B. E-Democracy, 
Telearbeit, neue Mobilitäts-, Versorgungs- 
und Ausgleichskonzepte). 

Ein Blick zurück auf ein bereits im Jahr 
2000 vom Fachausschuss Verwaltungsin-
formatik der Gesellschaft für Informatik 
e.V. sowie vom Fachbereich 1 der Infor-
mationstechnischen Gesellschaft im VDE3 
herausgegebenes Memorandum zeigt, dass 
viele der aufgezeigten Überlegungen nicht 
neu sind4. Bereits in diesem Dokument 
wurde eine „Qualifikationsoffensive, … 
wie sie im Hinblick auf Organisationsge-
staltung und IT-Einsatz in der Verwaltung 
bislang noch niemals gestartet wurde“5 
gefordert. Dabei werden organisatorische 

Veränderungen immer zusammen mit in-
formationstechnologischen Lösungen ge-
meinsam gesehen. Die Verwirklichung von 
E-Government setzt die „Kenntnis der 
Informationstechnik voraus, aber ebenso 
die Entwicklung organisatorischer Phan-
tasie“6. Die Entwicklung des Personals 
(1), die Berücksichtigung von Change Ma-
nagement (2) und die Schaffung rechtli-
cher und technischer Vorbedingungen (3) 
sind drei von fünf Punkten7, die in dieser 
Quelle als erfolgskritisch für E-Govern-
ment angesehen werden. Notwendig sei 
es vor allem, „Defizite im Management 
der IT-Einführung, des Projektmanage-
ments und des Wissensmanagements“8 
auszugleichen. An gleicher Stelle wird 
darauf hingewiesen, dass mit möglichen 
Widerständen gegen „ein umfassendes 
Programm der Aus- und Fortbildung“ 
durchaus zu rechnen sei. Zur inhaltlichen 
Ausgestaltung der Angebote werden im 
Memorandum nur wenige Vorschläge un-
terbreitet, allerdings treten interdisziplinä-
re Herausforderungen hervor. So wird ge-
fordert, dass die Trägerinnen und Träger 
der Gestaltung – insbesondere Beschäftig-

te und ihre Personalräte – „einzeln oder in 
Teams   dazu befähigt werden, ihre Kennt-
nis der Prozesse des Verwaltungshandelns, 
die Kenntnis der softwaretechnischen 
und arbeitsorganisatorischen Möglich-
keiten, sowie Know-how und Phantasie 
zur betriebswirtschaftlichen Optimierung 
zusammenzubringen“9, i.F. als E-Govern-
ment-Grundkompetenzen bezeichnet. 
Außerdem wurde bereits damals gefor-
dert, dass „über deren Ausgestaltung sehr 
schnell Einigkeit über die Verwaltungsebe-
nen hinweg zu erzielen“10 sei. Wie man 
die geforderte Qualifikationsoffensive 
organisatorisch bewerkstelligen soll, wird 
nicht diskutiert; gesehen wird, dass ein 
zusätzlicher Austausch und Unterstützung 
durch Private notwendig ist11.

Die seit 2000 verstrichenen Jahre ha-
ben aus diversen Gründen das Problem 
verschärft:
  Der Modernisierungsstau ist immens. 

Vermutlich durchaus auch aufgrund ei-
nes Mangels an für E-Government gut 
ausgebildeten Beschäftigten wurden 
viele Projekte nicht oder bundesweit 
gesehen nicht optimal vorangetrieben.

  Durch fehlende übergeordnete Koordi-
nation sind viele Parallelentwicklungen 
entstanden, die eine Zusammenfüh-
rung zu bürger-, unternehmens- und 
verwaltungsfreundlichen, einheitli-
chen Verfahrenslösungen, die auch aus 
volkswirtschaftlichen Gründen nach-
haltige Vorteile mit sich bringen wür-
den, im Wege stehen.

  Die IT-Affinität unter den Beschäftig-
ten dürfte nicht gestiegen sein: Jah-
relang wurden kaum neue (Verwal-
tungs-)Fachkräfte eingestellt. Unter 
diesen hätte zumindest aufgrund ihrer 
Generationenzugehörigkeit von etwas 

»Für alle Beschäftigten und die 
nachfolgenden Generationen stellt sich 
ein erhebliches Qualifikationsproblem.«

3   Verband der Elektrotechnik Elektronik und 
Informationstechnik

4   [Mem], 2000

5   [Mem], 2000, S. 32

6 [Mem], 2000, S. 30

7   Auf die beiden weiteren dort genannten Punkte, 
„klare politische Führung“ und „innovative 
Finanzierungskonzepte“ wird im vorliegenden 
Beitrag nicht weiter eingegangen.

8   [Mem], 2000, S. 32

9 [Mem], 2000, S. 29

10 [Mem], 2000, S. 37

11 [Mem],2000, vgl. S. 29
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mehr IT-Affinität ausgegangen werden 
können.

  Selbst die derzeitigen Ausbildungen be-
reiten in vielen Fällen nicht auf die Di-
gitalisierung vor.

  Eine starke Bewerbung von Verände-
rungsbereitschaft und IT-Affinität bei 
der Rekrutierung gegenwärtiger Aus-
zubildender und Studierender für die 
öffentliche Verwaltung ist nicht offen-
sichtlich.

  Die hohe Zahl frei werdender Stel-
len fällt aufgrund des demografischen 
Wandels in eine Zeit, in der immer 
mehr Akteure gleichzeitig um gesuchte 
Fachexpertinnen und -experten, insbe-
sondere in den so genannten MINT-
Fächern konkurrieren.

  Zunehmend finden disruptive Verän-
derungen in etlichen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens statt. Immer mehr 
Tätigkeiten werden in einer auf Kos-
teneffizienz global ausgerichteten mit 

erheblichem Automatisierungspoten-
zial versehenen Gesellschaft überflüs-
sig. Gleichzeitig wird das Renten- und 
Pensionsalter immer weiter nach oben 
geschoben, da die bisherigen Absiche-
rungssysteme mit den demografischen 
Entwicklungen nicht verträglich sind. 

  Es wird unnötig Potenzial verschenkt, 
wenn Unternehmen und Bürger Zeit 
in ineffektive, schwer erschließbare Be-
hördenauflagen investieren müssen.

Umso größer ist die Hoffnung, dass die in 
diesem Beitrag aufgeführten und über das 
Memorandum hinausgehenden Gestal-
tungsmöglichkeiten von der Politik in der 
nächsten Legislaturperiode (2017-2021) 
aufgegriffen werden. 

Betont werden soll, dass das Aufsetzen 
von Einstellungs- oder Qualifikationsof-
fensiven, ja selbst der Gründung neuer In-
stitute wie dem Internet-Institut allein zu 
kurz greift:
  Einstellungsoffensiven (auch für das 

gegründete Institut) werden auf dem 
Arbeitsmarkt vielfach ins Leere laufen, 
da zu viele offene Stellen zu wenig ge-
eigneten Bewerbungen gegenüber ste-
hen.

  Für geplante Qualifikationsoffensiven 
wird es schwierig sein, geeignete Leh-
rende zu finden. Diejenigen, die die in 
diesem Segment Fähigkeiten mitbrin-
gen, haben zumeist ihre zeitlichen Ka-
pazitäten schon voll ausgeschöpft und 
Vorgesetzte können aufgrund des Man-
gels in Frage kommende Multiplikato-
ren kaum freistellen.

Es ist daher zu fordern, dass zugleich ent-
sprechende strukturellen Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen verstetigt, an-
gepasst oder geschaffen werden, die es der 
Verwaltung erleichtern, geeignetes Perso-
nal zu finden und vorhandenes geeignet 
weiterzuentwickeln. Im Folgenden wird 
es genau um solche Voraussetzungen ge-
hen. Allerdings wird zunächst dargestellt, 
welche Qualifikationsbedarfe für welche 
Zielgruppen bestehen.

Qualifikationsbedarfe

Umsetzungsfragen zur Digitalisierung 
und Entbürokratisierung sind längst auch 
auf der politischen Agenda angekommen. 
Mit dem Schaffen neuer Gesetzesgrund-
lagen und neuer Strukturen12 für ein 
länder übergreifendes E-Government ist 
Deutschland einen guten Schritt weiter-

gekommen. Auch das Thema der Qualifi-
kation der Beschäftigten steht bereits län-
derübergreifend im Fokus. Die aktuellen, 
vom IT-Planungsrat in Auftrag gegebenen 
Studien zum Themenfeld E-Kompetenzen 
für die Verwaltung13 verdeutlichen einen 
erheblichen Bedarf und eine enorme Viel-
falt an Kompetenzfeldern sowie einen ho-
hen Bedarf an Interdisziplinarität in der 
Ausbildung. Sie zeigen, dass abhängig von 
den jeweiligen Einsatzfeldern in der öf-
fentlichen Verwaltung überall spezifisches 
IT-Wissen in unterschiedlicher Breite und 
Tiefe vorhanden sein muss, teils auch in 
Verbindung mit Personalverantwortung.14

Für alle Bereiche relevant sind die oben 
angesprochenen E-Government-Grund-
kompetenzen. Sie umfassen Prozessma-
nagementgrundlagen im Kontext von 
Verwaltungshandeln genauso wie infor-
mationstechnologische Grundlagen und 
arbeitsorganisatorische Möglichkeiten in 
Verbindung mit betriebswirtschaftlichen 
Überlegungen und eine ganzheitliche An-
wendung dieser Kompetenzfelder. Die in-
formationstechnologischen Grundlagen 
müssen ermöglichen, einzelne E-Govern-
ment-Vorhaben im Sinne von Digitalisie-
rungsabschätzungen, aber auch E-Govern-
ment-Gesamtplanungen besser beurteilen 
zu können. Das bedeutet, dass die Darstel-
lung von Informationen als Daten, deren 
Strukturierung, Speicherung und Verar-
beitung, die Strukturierung von Abläufen 
und Ablaufstrukturen, das Bilden von 
Algorithmen, die Modularisierung von 
Funktionalitäten, Datenmanagementkon-
zepte, Abfragelogiken, aber auch Grund-
lagen der IT-gestützten Zusammenarbeit, 
etwa über das Internet (Internettechnolo-
gien, Verschlüsselung) behandelt werden 
müssen. Für Gesamtplanungen ist eine 
Auseinandersetzung mit E-Government-
Architekturen und der Bedeutung von 
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»Es ist zu betonen, dass das Aufsetzen von 
Einstellungs- oder Qualifikationsoffensiven, 
ja selbst die Gründung neuer Institute wie 
dem Internet-Institut zu kurz greift.«

12 Etwa durch Schaffung des Amtes der oder des 
Beauftragten für die Informationstechnik (2007), 
durch die Grundgesetzänderung mit § 91c (2009), 
Beginn der Arbeit des IT-Planungsrates im April 
2010 (vgl. Lück-Schneider, 2011). Weitere Schritte 
sind auf dem Weg. Im März 2017 beschloss der 
Bundestag im Rahmen der Drucksache 18/9788 
u.a. den IT-Planungsrat mit mehr politischer 
Durchschlagskraft auszustatten (vgl. Deutscher 
Bundestag, 2016, S. 8 sowie Deutscher Bundestag, 
2017, S. 22639).

13 IfG.CC, 2014 sowie Becker et al., 2016.

14 Vgl. hierzu insbesondere Becker et al., 2016, S. 9, 
Abb. 1.

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2017-4-185
Generiert durch IP '3.137.41.214', am 30.04.2024, 01:33:32.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2017-4-185


Standards zwingend. Reine Wirtschafts-
interessen sollen erkannt und verworfen 
werden können.

Gegenwärtige Aus- und 
Weiterbildungslandschaft
Eine darauf abgestimmte Aus- und Wei-
terbildungslandschaft15 an den Hochschu-
len gibt es derzeit nicht. Jura-Absolven-
tinnen und -Absolventen, die im höheren 
Dienst der öffentlichen Verwaltung stark 
zum Einsatz kommen, werden aus einer 
organisationsgestalterischen Sicht mit E-
Government nicht konfrontiert.16 Aber 

auch bei weitem nicht in allen Bachelor-
Angeboten, die für den gehobenen Ver-
waltungsdienst befähigen sollen, finden 
sich hierzu Inhalte in den Curricula.17 
Insgesamt zeigt die herangezogene Studie, 
dass Angebote, die auf E-Government-
Tätigkeiten mit Inhalten aus unterschied-
lichen Feldern vorbereiten, Mangelware 
sind.18

Grundsätzlich lassen sich die Angebote, 
die E-Government-Komponenten aufwei-
sen, strukturell in drei Kategorien glie-
dern:
1. Bachelor- oder Diplomstudiengänge 

mit interdisziplinären Modulbestand-
teilen an Fachhochschulen

2. Berufsbegleitende Masterstudiengänge, 
die Beschäftigte des gehobenen Diens-
tes mit einem Bachelorabschluss für 
den allgemeinen Verwaltungsdienst an-
sprechen und IT-Management-Inhalte 
behandeln

3. Bachelorstudiengänge mit sich an-
schließenden konsekutiven Masteran-
geboten

Angebote der Kategorie 1 sind anwen-
dungsorientiert konzipiert und bereiten 

in erster Linie auf einen beruflichen Ein-
satz in der öffentlichen Verwaltung vor. 
Passgenau aufsetzende Masterstudiengän-
ge fehlen und hätten (derzeit zumindest) 
auch ein Nachfrageproblem. Zur Katego-
rie 2 findet man derzeit nur ein einziges 
Angebot an der Hochschule der sächsi-
schen Verwaltung in Meißen. Angebote 
der Kategorie 3 bestehen derzeit nur an 
Fakultäten, an denen Wirtschaftsinforma-
tik angesiedelt ist, vornehmlich an Univer-
sitäten. Dabei sorgen ein längerer Verbleib 
guter Studierender an der eigenen Hoch-
schule, das Promotionsrecht sowie hier 
verstärkt anzutreffende Forschungscluster 

durch entsprechende Rahmenbedingun-
gen für bessere strukturelle Voraussetzun-
gen hinsichtlich der Heranbildung eigenen 
Nachwuchses.

Kritischer Bedarfsumfang

Den größten Qualifikationsbedarf sehe 
ich wie auch die Fachgruppe Verwal-
tungsinformatik der Gesellschaft für In-
formatik19 bei den Nachwuchskräften 
des allgemeinen bzw. nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes. Diese Nachwuchs-
kräfte müssen auf die kommenden Verän-
derungen ihrer Arbeitsfelder angemessen 
vorbereitet werden und sich an diesen 

Lück-Schneider, Qualifikationsoffensive E-Government

Veränderungen auch beteiligen können. 
Die oben von mir näher ausgeführten E-
Government-Grundkompetenzen sollten 
selbstverständlicher Bestandteil der ent-
sprechenden Ausbildungen sein. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass in diesen Studi-
engängen deutlich mehr Studierende pro 
Jahrgang ausgebildet werden als in den 
interdisziplinär ausgerichteten Angeboten.

Darüber hinaus steigt in Verbindung 
mit den terminierten Umsetzungszielen 
der E-Government-Gesetze auch der Be-
darf an AbsolventInnen interdisziplinärer 
Studiengänge. Auch hier ist daher ein wei-
terer Aufbau notwendig.

Ferner wäre es sinnvoll, über Möglich-
keiten nachzudenken, welche E-Govern-
ment-Grundkompetenzen wann innerhalb 
der Jura-Karrierewege20 einzuplanen wä-
ren. Ebensolche Fragestellungen sind auch 
für weitere universitär angesiedelte Studi-
engänge, die von Seiten der Verwaltung 
für den höheren Dienst gezielt rekrutiert 
werden, sinnvoll. 

Kritischer Lehrkräftemangel

Informatikerinnen und Informatiker
Möchte man die informationstechnolo-
gischen Grundlagen an den Hochschulen 
durch Lehrkräfte  vermitteln, die einen 
Master und eine Promotion in Informatik 
besitzen, so wären diese in der jetzigen Si-
tuation schwer in ausreichendem Umfang 
zu gewinnen. 

Zum einen könnte eine „Nebenfach-
vermittlung“ in einem der oben genann-
ten Studiengänge für etliche von ihnen 
als nicht allzu reizvoll angesehen werden. 
Zum anderen wirkt sich der Fachkräf-
temangel aus. Berufungen für Informa-
tikprofessuren werden seit langem nicht 

15 Betrachtungen zur Fortbildungslandschaft blei-
ben hier ausgespart, weil diese zumeist intern 
organisiert werden und dazu auch in der vorlie-
genden Studie des IfG.CC nur Teilausschnitte be-
trachtet werden konnten.

16 Vgl. IfG.CC, 2014, S. 5.

17 Vgl. IfG.CC, 2014, S. 4  sowie S. 43.

18 In der Studie (IfG.CC, 2014) wurden unter den 
91 auf die öffentliche Verwaltung ausgerichte-
ten Studienangeboten nur 8 identifiziert, die 
gezielt einen Fokus auf die Digitalisierung der 
Verwaltung richten. Darüber hinaus wurden 21 
Studiengänge der Wirtschaftsinformatik aufge-
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»Der größte Qualifikationsbedarf 
besteht bei den Nachwuchskräften des 
allgemeinen bzw. nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes.«

funden, an denen E-Government-Bezüge eine 
Rolle spielen, bei denen ein interdisziplinäres 
Zusammenfügen der Inhalte aber nicht automa-
tisch gesichert ist. Zu Jura-Angeboten s. Fußnote 
9.

19 Vgl. Lück-Schneider et al., 2015a, S. 2ff.

20 Mit dem Begriff Karrierewege sollen konkretere 
Aus gestaltungsfragen möglicher Maß nah men 
offen bleiben. Denkbar ist vieles; Aus dif fe ren-
zierungen des Studiums, Alternativen zum zwei-
ten Staatsexamen, gesonderte Stu dien  gänge, 
Maß nahmen nach Eintritt in ein Be schäf ti-
gungsverhältnis in der öffentlichen Ver waltung 
etc.
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selten „fachfremd“ mangels besserer 
Passgenauigkeit mit Graduierten aus In-
genieurwissenschaften oder Mathematik 
besetzt. Studierende in Informatik wer-
den bereits in den ersten Semestern von 
Unternehmen durch Werkverträge an sich 
gebunden. Selbst wenn noch ein Master-
studium aufgesattelt wird, so ist der enge 
Bezug zum Unternehmen erst einmal ge-
schaffen; Karrierewege werden verglichen. 
Eine für eine Hochschullaufbahn erfor-
derliche Promotion im Rahmen einer be-
fristeten Forschungsstelle an einer Hoch-
schule oder einem Forschungsinstitut 
erscheint oft nicht lukrativ. Für eine ne-
benberufliche Promotion sind nur schwer 
Betreuungen zu finden. Und wollte man 

alternativ eher wenig verbreitete unbefris-
tete Dozenturen ausschreiben, so haben 
diese natürlich nicht die gleiche Attrakti-
vität wie eine Professur. 

Diejenigen, die man auf diesem Wege 
gewinnt, könnten fehlendes interdiszipli-
näres Wissen durch anfängliche Vermitt-
lungsteams aus unterschiedlichen Fachge-
bieten erwerben. Die hierfür erforderliche 
Bereitschaft von Kolleginnen und Kolle-
gen wird nicht einfach zu lösen sein. Zu-
dem ist diese Form personalintensiv.

Verwaltungsinformatikerinen und -infor-
matiker
Während sich Unternehmen wie Hoch-
schulen gleichermaßen um Informatike-
rinnen und Informatiker bemühen und 
dadurch eher eine Konkurrenz im Hin-
blick auf Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen besteht, sind die Probleme interdiszip-
linärer Kompetenz zusätzlich struktureller 
Natur.

Promovierte Personen mit interdiszi-
plinären Kenntnissen sind Mangelware. 
So gibt es einerseits nur wenige interdis-
ziplinär konzipierte grundständige Stu-
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gebote sind teils bereits Masterangebote. 
Und an den anbietenden Universitäten 
gibt es auch Forschungscluster. Allerdings 
wird eine starke Abhängigkeit der ange-
botenen Inhalte mit den jeweilig Lehren-
den gesehen, eine strukturelle Integration 
sei ausgeblieben.22 Um aus dieser Gruppe 
Personen für eine Professur an eine auf 
die öffentliche Verwaltung ausgerichtete 
Fachhochschule ansprechen zu können, 
werden oft mindestens fünf Jahre Berufs-
tätigkeit erwartet, davon drei außerhalb 
der Hochschule; eine erlaubte ersatzweise 
Habilitation kann das Angebotsproblem 
auch nicht verbessern.

Kräfte aus der Praxis
Geeignete Lehrkräfte könnten natürlich 
auch aus der Praxis (Verwaltung wie Un-
ternehmen) rekrutiert werden. Im Folgen-
den werden diese danach unterschieden, 
mit welchem Abschluss sie hier tätig sind.
  Personen mit interdisziplinärem grund-

ständigem Studium: Zum einen gibt 
es inzwischen einige interdisziplinär 
ausgebildete Absolventinnen und Ab-
solventen. Darunter könnten durch-
aus Personen sein, die gern auch als 
Lehrkraft tätig wären. Allerdings wird 
auch dieser Personenkreis nicht leicht 
zu gewinnen sein, denn die Misere ist 
ja gerade, dass die Praxis bereits einen 
Mangel an ausgebildetem Personal mit 
E-Kompetenzen aufweist. Unterneh-
men werden diese Angebote versuchen 
abzuwehren, indem sie attraktive al-
ternative Angebote unterbreiten (z.B. 
Aufgabenfelder, Gehalt, Rahmenbedin-
gungen). Und auch in der Verwaltung 
müsste man Bereitschaft dafür schaf-
fen, Personen systematisch gehen zu 
lassen, um sie für die Ausbildung an 
Verwaltungsakademien, Hochschulen 
und Universitäten weiterzuentwickeln.

  Personen mit allgemeiner/nichttech-
nischer Verwaltungsausbildung: Weit 
verbreiteter sind noch Personen mit 
einem allgemein ausgerichteten Bache-
lorabschluss. Hier gibt es etliche, die 
gerne beruflich vorankommen möch-
ten. Das zeigt die hohe Nachfrage nach 
berufsbegleitenden Masterabschlüssen 
in diesem Segment. Diese Studiengän-
ge sichern allerdings keineswegs auch 
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21  vgl. IfG.CC, S. 5.

22  vgl. IfG.CC, S. 55.

diengänge (s.o.). Darüber hinaus sind 
die meisten von ihnen historisch bedingt 
auf eine unmittelbar anschließende Ar-
beitsaufnahme bei einem öffentlichen Ar-
beitgeber ausgerichtet (ggf. auch einem 
Unternehmen mit Ausrichtung auf die öf-
fentliche Verwaltung). Damit ist zwar eine 
weitere Hochschullaufbahn der Studieren-
den nicht ausgeschlossen, sie steht aber 
zumindest zunächst nicht im Fokus.

Für die meisten ist der Weg zu einer 
Promotion auch dadurch erschwert, dass 
zu diesen Angeboten gar keine konseku-
tiven Masterstudiengänge an derselben 
Hochschule existieren. D.h. Studieren-
de, die ggf. geeignet wären, können sich 

an den ausbildenden Fachhochschulen 
in Verwaltungsinformatik nicht weiter 
qualifizieren. Sie müssen sich Master-
studiengänge an anderen Hochschulen 
– bei erwünschter Hochschulkarriere am 
besten an Universitäten – suchen, bevor 
eine mögliche Promotion in greifbare 
Nähe rückt. An der Hochschule, an der 
der Bachelorabschluss erfolgt ist, wird 
diese – schon allein aufgrund der dort 
schlechten Rahmenbedingungen für Pro-
motionen – eher nicht stattfinden. So 
gibt es hier kaum Möglichkeiten für eine 
durchgängige Entwicklung leistungsstar-
ker Studierender über studentische und 
wissenschaftliche Stellen aufgrund deren 
Abgangs zu anderen Masterangeboten. 
Zudem herrschen eine deutlich höhere 
Lehrbelastung und dadurch schlechtere 
Forschungs- und Betreuungsbedingungen, 
ein Mittelbau fehlt. Zudem geht diese Si-
tuation mit einem an Fachhochschulen 
begrenzten Promotionsrecht einher.

Anders ist dies bei den allerdings nur 
vereinzelt vorkommenden Studiengän-
gen an wirtschaftswissenschaftlichen 
Lehrstühlen von Universitäten mit einem 
E-Government-Schwerpunkt.21 Diese An-

»Promovierte Personen mit 
interdisziplinären Kenntnissen sind 
Mangelware.«
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eine Verwendung auf einer Stelle im 
höheren Dienst. Sie ermöglichen ledig-
lich bei Freiwerden einer solchen Stelle 
eine Bewerbung auf die entsprechende 
Ausschreibung. Spannend wäre es da-
her, gezielt Beschäftigte, die über einige 
Jahre hinweg interdisziplinäre Praxi-
serfahrung gewonnen haben, in einem 
Masterprogramm mit den ihnen feh-
lenden Blickwinkeln auf eine Lehrtä-
tigkeit in diesem Segment aufzubauen. 
Ergänzende Programme zur Förderung 
nebenberuflicher Promotionen, z.B. 
während stundenreduzierter Dozentu-
ren könnten entwickelt werden.23

  Personen mit einem Master in Informa-
tik: Für Personen mit einem Masterab-
schluss in einem Informatiksegment, 
die über einige Jahre hinweg interdiszi-
plinäre Praxiserfahrung gewonnen ha-
ben, könnten ebenfalls nebenberufliche 
Promotionswege entwickelt werden, 
um ihnen Bewerbungen auf Berufungs-
verfahren an Hochschulen zu ermög-
lichen. Das erscheint deshalb wichtig, 
weil für diese Personen, die bereits fest 
im Berufsleben stehen, befristete wis-
senschaftliche Promotionsstellen an 
den Hochschulen einen zu geringen 
Anreiz bieten.
Auch Personen, die gerade erst ihren 
Abschluss erworben haben, könnten 
für die öffentliche Verwaltung gewon-
nen werden, indem man wissenschaft-
lich ausgerichtete Stellen innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung, am bes-
ten noch mit Promotionsmöglichkeit 
einrichten würde, ggf. auch mit einem 
bestimmten Stundenanteil in einer 
Verwaltungsfachhochschule. Informa-
tikerinnen und Informatiker könnten 
so ein ihnen unbekanntes  Feld für 
sich entdecken und sich sowohl für 
eine spätere Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst als auch für eine spätere Profes-
sur an einer Fachhochschule mit Aus-
richtung auf die öffentliche Verwaltung 
(die erforderliche Praxis würde ja er-
worben) profilieren.

Handlungsbedarfe

Die entstandene Anforderungsvielfalt in 
den Verwaltungen sollte sich auch darin 
niederschlagen, dass insgesamt einer grö-
ßeren Vielzahl an Abschlüssen attraktive 
Übergänge in den öffentlichen Dienst und 
hier auch auf Positionen der Aus-, Fort- 

und Weiterbildung ermöglicht werden. 
Für interdisziplinäre und komplexe E-
Government-Anforderungsfelder müssen 
zudem besondere Anreize gesetzt werden.

Der Ansatz, sich dem Thema deutsch-
landweit zu widmen, sollte fortgesetzt 
werden. Fehlende gleichartige und damit 
bekannte Strukturen sind ein Hemmnis 
bei der Werbung für die betreffenden An-
gebote.

Inhaltliche Forderungen

Studiengänge, die auf die öffentliche Ver-
waltung vorbereiten, sollten dazu ver-

pflichtet werden, sich mit Inhalten zu 
Prozess- und Projektmanagement sowie 
E-Government zu befassen. Zumindest 
sollten solche Inhalte für einen Teil der 
Studierenden angeboten werden (als 
Wahlschwerpunkt).

Der Mangelsituation an Lehrkräften 
sollte man durch Unterstützung der Er-
stellung von bundesweit einsetzbaren 
Lehrmaterialien (MOCC – Massive Open 
Online Courses) begegnen, indem man 
hierzu bundesweite Ausschreibungen für 
Hochschulen vornimmt. Anwendungs-
felder liegen in allen Bereichen der Aus- 
Fort- und Weiterbildung für die öffentli-
che Verwaltung. 

Zumindest solche Angebote sollten 
(auch) in Englisch angeboten werden, um 
international Studierende anzusprechen 
und für eine Arbeit in der deutschen Ver-
waltung zu gewinnen.

Strukturelle Forderungen

Die Ausführungen zur Ausgangssitua-
tion und zum gegenwärtigen Stand der 

»Benötigt werden Menschen, die den 
neuen digitalen Herausforderungen 
positiv gegenüber stehen und sie 
gestalten möchten.«

23 Der gegenwärtig in Meißen beschrittene Weg 
scheint strukturell und gesellschaftlich in die 
richtige Richtung zu weisen.

24 Darüber hinaus findet man Anregungen zu 
strukturellen Maßnahmen im E-Government-
Forschungsplan (Lucke et al. 2005, S. 43ff.).
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Aus- und Weiterbildungslandschaft bie-
ten einige Hebel für Verbesserungen.24 So 
sollten Verwaltungsinformatikstudiengän-
ge flächendeckend verbreitet werden und 
Karrierewege für die Leistungsstärksten 
geplant werden (Bündelungsangebote für 
einen Master, mögliche Promotionswege). 
Die Sichtbarkeit dieser Angebote muss in 
Verbindung mit attraktiven beruflichen 
Möglichkeiten erhöht werden, damit diese 
Angebote eine Chance haben.

Darüber hinaus sollten neue eigen-
ständige oder ergänzende Angebote für 
diverse bereits gegenwärtig in die öffent-
liche Verwaltung einmündende, zu wenig 

interdisziplinär ausgebildete Zielgruppen 
entwickelt werden (für Juristen, Betriebs-
wirte,…). Zusätzlich sollte geprüft wer-
den, wie dies dann auch zu Promotionen 
führen könnte, die wiederum die Betref-
fenden für Professuren befähigen würden.

Um Promotionen strukturell zu unter-
stützen, müssen Forschungscluster an den 
oder an ausgewählten Hochschulen ent-
stehen oder stärker dort angesiedelt wer-
den, so dass eine Zusammenarbeit entste-
hen kann.

Nebenberufliche Promotionen im Be-
reich E-Government sollten unter geeig-
neten Beschäftigten der öffentlichen Ver-
waltung genauso gefördert werden wie an 
den dafür denkbaren Universitäten und  
Fachhochschulen; eine solche Betreuung 
muss für die betreffenden Professorinnen 
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und Professoren mindestens gleichartig 
interessant sein, wie die Betreuung wissen-
schaftlichen Personals beim Promovieren 
und sei es, dass hierfür spezielles Deputat 
zur Verfügung gestellt wird, das nicht zu-
gleich an anderer Stelle gestrichen wird.

Eine Förderung von geeigneten Per-
sonen aus der Praxis könnte durch einen 
Praxis-Transfer in die Hochschulen erfol-
gen. So sind Abordnungen an Hochschu-
len zur Promotion bei reduzierter Lehr-
verpflichtung und zum Verbleib (Professu-
ren) denkbar.

Ebenso sind gezielte Maßnahmen zur  
Schulung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zu entwickeln. 

Für Beschäftigte, die sich in im Bereich 
der Aus-, Fort- oder Weiterbildung enga-
gieren, muss sich das positiv auswirken. 
Ggf. sind Zusatzanreize zu setzen.

Weltweiter, insbesondere europäischer 
Austausch sollte ermöglicht werden. Bei 
der Rekrutierung von Personal sollte 
durchaus auch international gesucht wer-
den, vorzugsweise in den EU-Staaten, um 
auch so den Europagedanken, die „EU-
überstaatliche Zusammenarbeit“  und den 
EU-Binnenmarkt zu fördern.

Auf lange Sicht geplant, müsste vom 
Kindergarten an noch viel mehr Augen-
merk auf freudvolles Lernen, insbesondere 
auch in den MINT25-Mangeldisziplinen 
gelegt werden.26 Benötigt werden Men-
schen, die den neuen digitalen Herausfor-
derungen positiv gegenüber stehen und sie 
gestalten möchten.

25 MINT = Mathematik, Informatik, Natur wissen-
schaft und Technik

26 Vgl. Wintermann, 2016, S. 27
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